
Vollzug der Wassergesetze; 
Herstellung eines Gewässers durch Kiesabbau mit anschließender Teil-Wiederverfüllung 
auf den Grundstücken Flur Nummern 910, 911, 912 und 913, Gemarkung Kößnach, Ge-
meinde Kirchroth, durch die Firma Hans Wolf GmbH & Co. KG, Ittlinger Straße 175, 94315 
Straubing, Landkreis Straubing-Bogen 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

 
Die Firma Hans Wolf GmbH & Co. KG, Ittlinger Straße 175, 94315 Straubing, beantragte mit 
den Unterlagen von April 2026 beim Landratsamt Straubing-Bogen den Erlass eines Plan-
feststellungsbeschluss zur Herstellung eines Gewässers durch Kiesabbau mit anschließen-
der Teil-Wiederverfüllung auf den Grundstücken Flur Nummern 910, 911, 912 und 913, Ge-
markung Kößnach, Gemeinde Kirchroth. 
 
Pläne und Unterlagen, aus denen Art und Umfang des Vorhabens zu ersehen sind, liegen 

vom 11.05.2026 bis 11.06.2026 in der Internetpräsenz des Landratsamtes Straubing-Bo-

gen veröffentlicht (Untermenü: Politik & Verwaltung --> öffentliche Bekanntmachungen --> 

Wasserrecht). 

 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Straubing-Bo-
gen, Leutnerstraße 15, 94315 Straubing oder in den Gemeinden Steinach, Parkstetten und 
Kirchroth Einwendungen gegen den Plan erheben. 
 
Etwaige Einwendungen oder Stellungnahmen von Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 
BayVwVfG sind bei den vorbezeichneten Stellen innerhalb der Einwendungsfrist vorzubrin-
gen. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen 
ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist wird durch das Landratsamt Straubing-Bogen unter Be-
rücksichtigung der eingegangenen Einwendungen entschieden, ob ein Erörterungstermin 
bzw. eine Online-Konsultation durchgeführt wird. 
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass 

 
1. Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentli-

che Bekanntmachung benachrichtigt werden können, 
 

2. die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden kann, 

 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. 
 
Straubing, 23.04.2026 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
 
Pfeffer 










































































































































